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■  M A R K T U N D  KO N S U M

Biobäuerinnen und Biobauern ar-
beiten nicht auf einer Insel. Es gibt 

kein Bioland Schweiz, in dem nie che-
misch-synthetische Pestizide angewen-
det wurden und werden. Die Umwelt ist 
belastet – von organischen Schadstoffen 
über Schwermetalle bis zu Hormonen. 
Eine Bioproduktion in dieser Umwelt 
kann nur so sauber sein wie die Umwelt 
selber.

Risiken erkennen	
und vermeiden
Trotzdem kann ein Biobetrieb viele 
Rückstände vermeiden oder vermindern. 
Eine Risikoanalyse hilft der Betriebslei-
tung, die möglichen Quellen für Rück-
stände einzuschätzen und Massnahmen 
zu ergreifen. Als Hilfsmittel steht auf 
der Bio Suisse Homepage eine Check- 
liste «Risikoanalyse Rückstände land-
wirtschaftliche Produktion» zur Verfü-
gung. Wenn die Betriebsleitung Risiken 
vermutet, wie Altlasten im Boden, ist 
sie gemäss der Sorgfaltspflicht dazu ver-
pflichtet, Selbstkontrollmassnahmen und 
Massnahmen zur Verhinderung der Kon-
tamination von Lebensmitteln zu ergrei-
fen. Jeder Rückstandsfall gibt zur wei-
teren Risikoanalyse und in der Folge zu 
Verbesserungen Anlass.

Abdrift von Pestiziden	
von Nachbarn
Abdrift von Pestiziden aus konventio-
nellen benachbarten Landwirtschaftsbe-
trieben ist ein relativ häufiges Phänomen. 
Je kleinräumiger die Landwirtschaft, um-
so mehr Fälle gibt es. Grundsätzlich gilt 
zwar das Verursacherprinzip: Die kon-
ventionellen Nachbarn müssen mit 
grösster Sorgfalt verhindern, dass Bioflä-
chen kontaminiert werden.

Es gibt hierzu aber keine vom Ge-
setz her klar festgelegte Massnahme. Zu-
dem ist es im Einzelfall äusserst schwie-
rig, dem Bauern oder der Bäuerin von 
nebenan eine grobe Sorgfaltspflichtver-
letzung juristisch nachzuweisen. Der ein-

Biohilfsstoffe 
sorgfältig anwenden
Auch Produkte, welche in der FiBL-
Betriebsmittelliste aufgeführt sind, 
müssen sorgfältig angewendet werden.
■	 Pflanzenschutzmittel dürfen aus-

schliesslich in den aufgeführten 
Kulturen eingesetzt werden, für 
die sie zugelassen sind. Werden 
Rückstände in einer anderen Kultur 
gefunden, so gilt dies als nichter-
laubte Anwendung.

■	 Die Wartefrist muss eingehalten 
werden.

■	 In der Praxis haben sich Risiko-
situationen gezeigt, bei denen die 
offizielle Wartefrist möglichst verlän-
gert werden sollte. Risikosituationen 
sind Anwendungen im Winter bei 
gedeckten Kulturen, da hier die 
UV-Strahlung am geringsten ist und 
keine Abwaschung durch Regen 
erfolgt. Kritisch sind insbesondere 
Gemüse und Kräuter, weil hier kurze 
Wartefristen gelten.

Rückstände: 
Wie sie sich vermeiden lassen
Im ersten Teil der Serie «Rückstände» ging bioaktuell (Nr. 8/10, Seite 12 bis 14) auf die Grundsätze in 
der Beurteilung von Rückständen in Bioprodukten ein. In diesem Artikel betrachtet es die Rückstände 
genauer, welche in der landwirtschaftlichen Produktion auftreten können – und geht der Frage nach, 
wie sie sich verringern oder vermeiden lassen.

zige Gerichtsfall, den es dazu gab, ist zu-
ungunsten des Biobauern ausgefallen.

Der Biolandwirt seinerseits muss 
durch Absprachen mit dem Nachbarn, 
durch Pufferstreifen, Hecken, eventu-
ell sogar durch konventionelle Vermark-
tung der Produkte von Randreihen ver-
hindern, dass seine Bioerzeugnisse mit 
konventionellen Pestiziden kontaminiert 
werden. Das ist nicht immer vollständig 
möglich. Deshalb werden solche Fälle in-
dividuell und am besten vor Ort (durch 
die Kontrollstelle) beurteilt. Bio Suisse 
kann bei hohen und wiederholten Rück-
ständen durch Abdrift Auflagen machen.

Ein Beispiel hierzu: Ein Schweizer 
Biowein wies geringe Rückstände von 
konventionellen Pflanzenbehandlungs-
mitteln auf. In Zusammenarbeit mit 
dem FiBL wurden Verbesserungsmass-
nahmen erarbeitet: Abdriftgefährdete 
Randreihen werden separat vermark-
tet, der biozertifizierte Kelterer nimmt 
die Massnahmen aus dem FiBL-Merk-
blatt «Pestizidrückstände im Biowein 
– wie vermeiden» wahr und verarbei-
tet beispielsweise konventionelle Trau-
ben nach den biologischen. Die Rück-
stände konnten so über die Jahre vermin-
dert werden. Trotzdem finden sich auch 
heute noch sehr geringe Rückstände (um 
0,003 mg/kg) im Wein, die sich aufgrund 
des gemischten Umfelds kaum noch wei-
ter verringern lassen. Da die Sorgfalts-
pflicht und alle Richtlinien erfüllt sind, 
kann dieser Wein dennoch mit der Knos-
pe ausgezeichnet werden.

Aufgepasst bei fremden 
Geräten und Maschinen
Wenn Geräte und Maschinen von kon-
ventionellen Bauern ausgeliehen wer-
den, besteht das Risiko von Verunreini-
gungen mit Pestiziden und gentechnisch 
veränderten Organismen (GVO). Frem-
de Feldspritzen, die ungenügend geleert 
und gereinigt wurden, können konven-
tionelle Pestizide enthalten. Erntema-
schinen können verunreinigte Erntereste 

oder Staub aufweisen. Alle fremden Ma-
schinen und Geräte müssen deshalb in 
jedem Fall durch den Bioproduzenten 
gründlich gereinigt werden. Im Falle der 
Beauftragung eines Lohnunternehmers 
muss mit diesem eine Vereinbarung auf-
gesetzt werden, worin er die Reinigung 
der Gerätschaften vor dem Gebrauch auf 
Biofeldern zusichert.

Die einzelnen Massnahmen von 
Bio Suisse und FiBL sind im Merkblatt 
«Risiken beim Einsatz von Fremdma-
schinen» genau beschrieben.

Ein Beispiel eines solchen Falles wa-
ren in diesem Frühjahr Bohnen aus Sizi-
lien. Der Betrieb hatte eine fremde Sprit-
ze eingesetzt, da seine eigene defekt war. 
Diese Spritze war ungenügend gereinigt 
worden und hatte Rückstände auf dem 
Produkt hinterlassen. Die Rückstände 
von drei konventionellen Pestiziden wa-
ren zwar gering, dennoch wurde das Pro-
dukt gesperrt und die Bohnen schliess-
lich nicht für die Knospe-Vermarktung 
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Zum Thema Vermeidung von Rückstän-
den in Bioprodukten sind drei Merkblät-
ter greifbar:
■	 «Risiken beim Einsatz von Fremdma-

schinen» (Bestellnummer 1519)
■	 «Pestizidrückstände in Kürbisgewäch-

sen: Wie vermeiden?» (Bestellnum-
mer 1478)

■	 «Pestizidrückstände im Biowein: Wie 
vermeiden?» (Bestellnummer 1192)

Diese Publikationen können von www.
shop.fibl.org gratis heruntergeladen wer-
den. Ausgedruckt sind die Merkblätter 
für je Fr. 1.50 bis Fr. 3.– beim FiBL erhält-
lich: Tel. 062 865 72 72, Fax 062 865 72 
73, E-Mail info.suisse@fibl.org
■	 In Vorbereitung ist ein Merkblatt über 

Latexhandschuhe, die keine Rück-
stände von Dithiocarbamaten auf 
Gemüse hinterlassen. Hierzu nähere 
Informationen bei Bettina Landau 
vom FiBL, Tel. 062 865 72 76, E-Mail 
bettina.landau@fibl.org
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Worum geht es?
Bioproduzenten wollen erstklassige Nahrungsmittel herstellen und 

verzichten deshalb unter anderem auf den Einsatz von chemisch-

synthetischen Pestiziden. Bioprodukte können jedoch nur so rein 

sein, wie die Umwelt, in der sie produziert werden.

Nach heutigem Kenntnisstand ist Wein das landwirtschaftliche 

Produkt, das am meisten durch Pestizidrückstände gefährdet ist. Da 

Biowein oft in der Nähe nichtbiologisch bewirtschafteter Parzellen 

produziert wird (häufig in kleinräumigen Parzellenstrukturen), ist 

das Risiko einer Kontamination der biologischen Trauben mit che-

misch-synthetischen Pestiziden gegeben. Dazu kommt, dass die 

Weinbereitung vielfach in Kellereien erfolgt, wo gleichzeitig auch 

nichtbiologische Trauben verarbeitet werden. Deshalb muss davon 

ausgegangen werden, dass jeder Biowein Spuren von Pestizidrück-

ständen aufweisen kann. Untersuchungen des FiBL haben jedoch 

gezeigt, dass eine erstklassige Verarbeitungspraxis im Keller einen 

grossen Beitrag zur Qualitätssicherung leistet.

Dieses Merkblatt soll Produzenten und Keltereibetrieben helfen, 

Verunreinigungen im Wein auf ein Minimum zu reduzieren. Eintragungswege von PestizidenIm Feld:
•   Allgemeine Hintergrundbelastung in Regionen, wo viele Pestizi-

de gespritzt werden (durch weite Verfrachtung von Sprühnebel).

•   Abdrift aus Nachbarparzellen aufgrund unsachgemässer Ausbrin-

gung von Pestiziden, Ausbringung bei ungünstigen Witterungs-

verhältnissen sowie durch Helikopterapplikationen, bei denen 

die ausgehandelten Abstände zu den Bioparzellen nicht einge-

halten werden.
Im Keller:•   Gebindekontaminationen beim Transport des Traubengutes.

•   Unsorgfältige Kellereipraxis bei gleichzeitiger Verarbeitung von 

biologischen und nichtbiologischen Trauben.

Autoren:
Gabriela Wyss, Lucius Tamm 
und Andi Häseli (FiBL)

Rückstandsarme  •  Die Produktion von rückstandsarmen Weinen ist

Bioweine 
  auch bei schwierigem Umfeld möglich.

 

• Zu Pestizidrückständen kann es auch ohne 

 

   Sabotage, Missbrauch oder Verstoss kommen.

 

•  Gemischte Kellereiwirtschaft erfordert eine

 

  besonders sorgfältige Kellereipraxis.

S T E C K B R I E F

Erkenntnisse aus der Untersuchungskampagne 2001

Kontaminationen im Feld:
•   Fungizidkontaminationen im Wein durch Abdrift im Feld sind 

möglich. In der Untersuchung waren die Rückstände aus Feldab-

drift jedoch geringer als die Kontamination aus Kellern mit 

gleichzeitiger Verarbeitung biologischer und nichtbiologischer 

Trauben.•   In zwei untersuchten Fällen mit Applikation gemäss «guter land-

wirtschaftlicher Praxis» nahm die Rückstandskonzentration in der 

zweiten Randreihe der Bioparzellen um 99 % ab.

•   An einem untersuchten Fall mit Helikopterapplikation zeigte sich, 

dass die Pflanzenschutzmittel in hohen Konzentrationen weit-

räumig verfrachtet werden können.Kontaminationen im Keller:
Nachweisbare Rückstände traten in den meisten Fällen in Kellereien 

auf, wo sowohl biologische als auch nichtbiologische Trauben verar-

beitet werden.

Hauptkontaminationsquellen waren:
•   Hektik bei der Traubenannahme und dem anschliessenden Ab-

beeren können zu Verwechslungen und Ungenauigkeiten bei der 

Verarbeitung führen.•   Ein grosser Teil der Fungizidrückstände, die von einer Kontami-

nation im Feld und beim Transport herrühren, verbleiben im 

Tres ter. Im Most sind deshalb Rückstände, die aus geringer Ab-

drift stammen, kaum mehr mess bar.
•   Ungenügend gereinigte Schläuche und Tanks sowie Pumpe und  

Abfüllanlage führen während der Vinifikation zu einer Erhöhung 

der Fungizidrückstände.•   Die Filtration kann zu einer Zunahme der Fungizidrückstände 

führen (in der Untersuchung bei zwei von fünf Betrieben).

•   Bei Kleinmengen ist die Gefahr einer Kontamination besonders 

gross, weil bei diesen der Verdünnungseffekt geringer ist.

Auch bei ausschliesslicher Verarbeitung von Biotrauben muss darauf 

geachtet werden, dass von möglichen Kontaminationsquellen (z.B. 

einer überbetrieblich genutzten Abfüllanlage) keine Gefahr droht.

Details über die an der Untersuchung beteiligten Betriebe, Art und 

Pestizid rückstände im Biowein:
             Wie vermeiden?

1. AuflageOktober 2001

Merkblatt

freigegeben, da hier die Sorgfaltspflicht 
verletzt worden war. Dank der schnel-
len und lückenlosen Zusammenarbeit al-
ler Beteiligten in der Kette bis zum Ver-
markter in der Schweiz konnte aber die 
restliche Produktion weiterlaufen und 
der Fall war nach einer Woche abge-
schlossen.

Allgemeine Umweltbelastung 
durch Industrie und Verkehr
In der Umwelt sind überall umweltbe-
lastende Stoffe zu finden, die durch In-
dustrie, Kehrichtverbrennung und Ver-
kehr entstanden sind und laufend entste-
hen. Schwermetallbelastungen von Bö-
den sind durch Verkehr, Industrie und 
Deponien verursacht. Bei Verbrennungs-
prozessen entstehen beispielsweise Dio-
xine und polychlorierte Biphenyle (PCB), 
die dann ebenfalls überall auf dem Bo-
den und den Pflanzen abgelagert wer-
den. Auch Mineralöl ist als allgemeine 
Umweltkontamination zu finden. Dieses 
entsteht durch Verbrennung von Dieselöl 
(Eintrag via Luft) sowie direkte Verunrei-
nigung durch Maschinen.

Die Markenkommission Anbau 
(MKA) von Bio Suisse hat entschie-
den, dass Rückstände, welche auf all-
gemeiner Umweltkontamination beru-
hen, bei Knospe-Lebensmitteln nicht 
strenger beurteilt werden als bei konven-
tionellen Lebensmitteln. Das heisst, die 
Produkte müssen grundsätzlich die An-
forderungen der Fremd- und Inhalts-
stoffverordnung einhalten. Von Fall zu 
Fall können aber auch hier zu hoch be-

lastete Flächen von der Knospe-Produk-
tion ausgeschlossen oder Verbesserungs-
massnahmen verlangt werden.

Dazu das Beispiel Dioxin in tie-
rischen Lebensmitteln: Dioxin wird als 
allgemeine Umweltverunreinigung via 
Boden und Gras oder Futtermittel durch 
die Tiere aufgenommen und kann dann 

in der Milch, in Eiern und Fleisch ge-
funden werden. Es gilt auch hier der ge-
setzliche Grenzwert. Vermieden wer-
den müssen dioxinbelastete Futtermittel 
oder – wenn bekannt – besonders belas- 
tete Gebiete. Staubbäder mit dem Zusatz 
von Asche für Hühner sollen vermieden 
werden.
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Einsatz ja, aber… 

 
Der überbetriebliche Einsatz von Maschinen ist sinn-

voll und auch im Biolandbau möglich. Es gibt zu die-

sem Thema keine spezifischen Vorschriften in der 

Bioverordnung oder in den Bio Suisse Richtlinien. Bei 

einer ganzen Reihe von Maschinen besteht auch kein 

Problem (Zugfahrzeuge, Bodenbearbeitung, Mistzet-

ter, Güllefässer).  

In den Bio Suisse Richtlinien steht aber: «Die Verwen-

dung chemisch-synthetischer und gentechnisch her-

gestellter Pflanzenschutzmittel ist untersagt. Deren 

Rückstände dürfen auf den Produkten nicht nach-

weisbar sein, sofern sie nicht auf eine allgemeine 

Umweltbelastung zurückzuführen sind.» Der Biobauer 

wird also alles tun, um Rückstände in seinen Produk-

ten zu vermeiden. Bei Maschinen mit hohem Risiko 

(Feldspritzen) müssen wenn immer möglich separate 

Geräte verwendet werden. 

 
 
 
 

Rückstände haben Folgen  

 
Grossverteiler und Kantonschemiker untersuchen 

regelmässig Bioprodukte auf Rückstände. Über Bio-

produkte mit Rückständen unerlaubter Hilfsstoffe wird 

nach einer Fachbeurteilung je nach Situation gemäss 

Sanktionsreglement eine Vermarktungssperre ver-

hängt. In jedem Fall versucht Bio Suisse den Produ-

zenten zu finden, um die Ursache der Verunreinigung 

ausfindig zu machen und allfällig neue Vorsorge-

massnahmen treffen zu können. Trägt der Produzent 

ein Verschulden, wird er sanktioniert. 

 

Haftung 

 
Die Verantwortung für die Qualität der Produkte liegt 

immer beim Produzenten. Auch bei unverschuldeter 

Kontamination ist es sehr schwierig, die Haftung auf 

den effektiven Verursacher abzuwälzen. Um sich da-

her minimal abzusichern, ist es wichtig, den Lohnun-

ternehmer bei der Auftragserteilung darauf aufmerk-

sam zu machen, dass es sich um einen Biobetrieb  

Risiken beim Einsatz von 

Fremdmaschinen 

Steckbrief 

 

Wer Bioprodukte kauft geht davon aus, dass 

sie keine Rückstände konventioneller Hilfs-

stoffe und GVO enthalten. Bioproduzenten 

verwenden zwar keine derartigen Mittel. Ver-

unreinigungen können aber durch Abdrift, Alt-

lasten im Boden oder auch durch den Einsatz 

fremder Maschinen in die Produkte gelangen. 

Das Merkblatt zeigt, auf was beim Einsatz 

fremder Maschinen zu achten ist und welche 

Vorsichtsmassnahmen getroffen werden müs-

sen. 

 

Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), Ackerstrasse, CH-5070 Frick, Schweiz 
info.suisse@fibl.org, www.fibl.org 
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Rückstände in Bioprodukten – 
Spezialfall Kürbisgewächse 

 
Kürbisgewächse (Gurken, Zucchetti, Kürbisse, Ölkür-
bisse, Melonen, Rondini, Patisson u.a.) nehmen auf-
grund der besonderen Zusammensetzung ihrer Wur-
zelausscheidungen besonders leicht Organochlor-
pestizide (OCPs), wie Dieldrin und DDT, aus dem 
Boden auf. Wachsen die Kürbisgewächse auf belaste-
ten Böden, kann der OCP-Gehalt im Erntegut so hoch 
sein, dass im schlimmsten Fall die ganze Ernte ver-
nichtet werden muss. 

Bis vor rund 30 Jahren wurden im konventionellen 
Obst-, Wein, Garten- und Ackerbau Pflanzenschutzmit-
tel und Saatbeizmittel aus der Gruppe der OCP einge-
setzt. Diese sind zum Teil grossflächig ausgebracht 
worden. Weil sie im Boden kaum abgebaut oder 
ausgewaschen werden, können die Wirkstoffe und 
ihre Abbauprodukte noch heute vorhanden sein. 

Der Biolandbau will keine problematischen Stoffe 
in die Umwelt bringen und höchstens geringe Men-

gen davon in den Produkten ausweisen. Da auch in 
Bioprodukten geringe Rückstandsmengen möglich 
sind, garantieren Bio Suisse und Demeter keine Rück-
standsfreiheit. Die Label stehen aber dafür ein, dass 
auf allen Ebenen Qualitätssicherungsmassnahmen 
umgesetzt werden, damit ihre Produkte keine oder 
möglichst geringe Rückstände enthalten.  

Aufgrund des erhöhten Risikos von OCP-Rück-
ständen empfehlen Bio Suisse und Demeter, vor dem 
erstmaligen Anbau von Kürbisgewächsen und generell 
beim Bau oder bei der Übernahme eines Gewächs-
hauses oder Folientunnels mit einer einmaligen Bo-
denanalyse abzuklären, ob die Anbauparzelle belastet 
ist. So kann sich die Produzentin oder der Produzent 
mit einem relativ geringen Aufwand gegen hohe fi-
nanzielle Verluste absichern und rückstandsarme 
Produkte herstellen. 

 
 

Pestizidrückstände in Kürbis-
gewächsen: Wie vermeiden? 

Steckbrief  

Kürbisgewächse nehmen besonders leicht Orga-
nochlorpestizide (OCPs, z.B. Dieldrin) und ihre 
Abbauprodukte aus früherer konventioneller  
Bewirtschaftung aus dem Boden auf. 

Problemparzellen können durch eine einmalige 
Analyse des Bodens ermittelt werden. 

Bio Suisse und Demeter empfehlen die vorsorg-
liche Analyse des Bodens auf OCPs beim Bau  
oder bei der Übernahme eines Gewächshauses 
oder Folientunnels und im Feld vor dem Anbau 
von Kürbisgewächsen auf gefährdeten Parzellen. 

 

Kürbisgewächse – dazu gehören auch Patisson, Gurken, Zucchetti, Melonen oder Rondini 
– nehmen besonders leicht Organochlorpestizide (OCP) wie Dieldrin und DDT aus dem 
Boden auf. Unter Umständen bleibt die ganze Ernte unverkäuflich.

Merkblätter zum Thema
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Vorsicht beim Anbau	
von Kürbisgewächsen
Bis vor rund 35 Jahren wurden in der 
konventionellen Landwirtschaft Pflan-
zenschutzmittel aus der Gruppe der Or-
ganochlorpestizide (OCP) eingesetzt. 
Weil diese im Boden kaum abgebaut oder 
ausgewaschen werden – also persistent 
(dauerhaft) sind, können sie auch heute 
noch vorhanden sein und von Pflanzen 
aufgenommen werden.

Kürbisgewächse (Kürbisse, Patis-
son, Gurken, Zucchetti, Melonen, Ron-
dini etc.) nehmen aufgrund ihrer Wur-
zelausscheidungen besonders leicht OCP 
wie Dieldrin und DDT aus dem Boden 
auf. Wenn Kürbisgewächse auf hoch be-
lasteten Böden wachsen, können die 
Grenzwerte der Fremd- und Inhalts-
stoffverordnung (FIV) in den Produkten 
überschritten werden. In der Folge bleibt 
möglicherweise die ganze Ernte unver-
käuflich.

Aufgrund dieses erhöhten Risikos 
empfiehlt Bio Suisse, vor dem Anbau 
von Kürbisgewächsen und generell vor 

der Neuanlage von Gewächshäusern ei-
ne oder mehrere Bodenproben auf OCP 
untersuchen und vom FiBL beurteilen 
zu lassen. Details zu diesem Thema sind 
im FiBL-Merkblatt «Pestizidrückstände 
in Kürbisgewächsen: Wie vermeiden?» 
zu finden. Besonders hoch belastete Flä-
chen können für den Bioanbau gesperrt 
werden oder es kann die Auflage gemacht 
werden, dass nur bestimmte Kulturen an-
gebaut werden dürfen.

Zu diesem Rückstandsproblem fand 
2004 eine Kampagne von Bio Suisse und 
FiBL statt. Wir möchten Produzentinnen 
und Produzenten, die neue Flächen in 
der Bioproduktion haben, auffordern, ei-
ne Risikoanalyse bezüglich Organochlor-
pestiziden zu machen und bei Verdacht 
Boden- und Pflanzenproben zu nehmen. 
Damit ersparen Sie sich allenfalls auch 
Produktsperren und wirtschaftliche Ver-
luste.

Konventionelle Produkte	
als Verschmutzungsquelle
Fälle, die schon aufgetreten sind: Nach-
dem in Pilzen der Rückstand Chlorme-
quat aufgetreten ist, wurde das verwen-
dete konventionelle Stroh als Verursa-
cher gefunden. Fungizidrückstände in 
Erdbeeren wurden auf die Behandlung 
von konventionellen Erdbeersetzlingen 
zurückgeführt.

Solche Fälle lassen sich am besten 
vermeiden, indem biologische Ware ein-
gesetzt wird. Im Zweifelsfall sollten die 
Produkte mit einer Rückstandsanalyse 
untersucht werden.
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LE Spezialfall Bromid

Pflanzen nehmen Bromid aus dem Bo-
den auf. Analytisch lässt sich nicht unter-
scheiden, ob das Bromid natürlichen Ur-
sprungs ist oder von einer Anwendung 
von Methylbromid als Schädlingsbe-
kämpfungsmittel stammt. Bromid kann 
noch Jahre nach einer Begasung im Bo-
den vorhanden sein, da es nicht abgebaut 
wird. Bromid kann aber auch natürlichen 
Ursprungs sein, insbesondere in ehema-
ligen Meeresböden oder auf Flächen in 
unmittelbarer Meeresnähe.

Werden Gehalte an anorganischem 
Gesamtbromid über 5 mg/kg nachgewie-
sen, sollte die Ursache des erhöhten Bro-
midwerts abgeklärt werden. Das Lebens-
mittel darf gehandelt werden, sofern kei-
ne Hinweise auf einen unerlaubten Ein-
satz von Bromid auftauchen.

Spezialfall Schwefelverbin-	
dungen und Dithiocarbamate
Dithiocarbamat ist ein Wirkstoff kon-
ventioneller Fungizide. Die chemische 
Analyse für Dithiocarbamat-Rückstände 
wird jedoch durch Schwefel gestört. Das 
Vorhandensein von Schwefel kann zu 
vermeintlichen Rückständen von Dithio-
carbamat führen. Schwefelverbindungen 
kommen einerseits natürlich in Kohl- 
und Liliengewächsen vor, andererseits 
ist Schwefel ein biotaugliches Pflanzen-
schutzmittel.

Ebenso kann es Spuren von Dithio-
carbamaten auf Gemüse geben, wenn 
diese mit Dithiocarbamat-haltigen Plas-
tikhandschuhen angefasst wurden. Das 
FiBL erarbeitet deshalb ein Merkblatt mit 
Dithiocarbamat-freien Handschuhen.

Verunreinigungen vermeiden 
nach der Ernte
Manchmal werden Bioprodukte nicht im 
Feld, sondern erst nach der Ernte durch 
geringe Rückstände in Gebinden verun-
reinigt. Die Gebinde, die für biologische 
Erntegüter verwendet werden, müssen 
deshalb sehr sauber sein. Wenn möglich 
sollen Harassen, Paloxen, Kisten, Säcke 
etc. ausschliesslich für biologische Pro-
dukte gebraucht werden. Jutesäcke sollen 
nicht mit Mineralöl behandelt sein.
Über weitere mögliche Rückstände, die 
nach der Ernte in der Lagerhaltung, Ver-
arbeitung oder durch Verpackung entste-
hen, berichtet bioaktuell in der nächsten 
Ausgabe.

Karin Nowack, Bio Suisse,	

und Bernhard Speiser, FiBL

Fremde Maschinen und Geräte vor dem 
Einsatz unbedingt gründlich reinigen!
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Bei Verdacht auf Rückstände aus konven-
tioneller Bewirtschaftung, vor dem Anbau 
von Kürbisgewächsen sowie vor dem Bau 
von Gewächshäusern gilt: Bodenproben 
nehmen und von FiBL analysieren lassen.


